
   Anlage zur Sitzungsdrucksachennummer 204/2012        
 
 
                                  Stellenplan 2013 
 

1. Allgemeines 
  
Die Haushaltslage der Stadt Lüdenscheid ist - auch unter Berücksichtigung des inzwischen 
genehmigten Haushaltssicherungskonzepts - unverändert sehr angespannt.  
 
Dies macht es erforderlich, den seit Jahren eingeschlagenen Weg zur Reduzierung der 
Personalkosten fortzuführen. 
 
Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013 ist deshalb nach den Regelungen wie in den 
Vorjahren aufgestellt worden.  
 
Von einer Ausweitung des Stellenplans wird per Saldo abgesehen. Stellenausweitungen werden 
auf die Fälle beschränkt, bei denen Stellenaufhebungen an anderen Stellen gegenüberstehen 
oder neue Aufgaben zwingend wahrzunehmen und keine sonstigen Kompensationen möglich 
sind.  
 
Insgesamt führen die vorgelegten Änderungen des Stellenplanentwurfs gegenüber dem 
Stellenkontingent des Vorjahres zu einer Verringerung der voraussichtlichen Personalausgaben 
um etwa 90.000 €.  
 
Allgemeine Entwicklungen des Personalkostenbudgets (z. B. allgemeine Besoldungs- bzw. 
Entgelterhöhungen) finden bei dieser Betrachtung keine Berücksichtigung.   
 
Gegenüber dem Stellenplan 2012 enthält diese Vorlage folgende Änderungsvorschläge: 
 
a) finanzwirksame Stellenplananträge 

 
 
3   Anträge auf Neuschaffung von 2,5 Planstellen - Zentrale Gebäudewirtschaft (Nr. 21) 
           - Fachdienst Standesamt      (Nr. 35) 
        - Fachdienst Jugendamt-Fam.-hilfe (Nr. 76)  
 
66 Anträge auf Anbringung von kw-Vermerken im Umfang von 52 Planstellen 

 
Es handelt sich hierbei ausschließlich um kw-Vermerke in Ausführung des 
Haushaltssicherungskonzepts 2012.  

 
4   Anträge auf Aufhebung von kw-Vermerken  

 
2   Anträge auf Anbringung von Blockierungsvermerken im Umfang von 1 Planstelle  

 
1   Antrag auf Aufhebung eines Blockierungsvermerks im Umfang von 0,5 Planstelle   
 
2   Anträge auf Anhebung von Planstellen    -  FD Feuer- und Rettungswache (Nr. 36)  
             -  FD Geoinformation und Grund- 
                   stückswertermittlung (Nr. 55) 
2   Anträge auf Verlagerung einer Planstelle 
 
1   Antrag auf Umwandlung von 3 Planstellen 
 

b) finanzunwirksame Stellenplananträge 
 

keine 
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2. Bewertungsmaßstäbe 
 

Die Bewertung der zur Neuschaffung, zur Umwandlung und zur Anhebung vorgeschlagenen 
Planstellen wurde 

 
- aufgrund des Stellenplangutachtens der Kommunalen Gemeinschaftsstelle - KGSt -, 6. 

Ausgabe 1982, 
 
- unter Berücksichtigung der Tätigkeitsmerkmale des Bundes-Angestellten-Tarifvertrages - 

BAT – und des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) vom 13.09.2005 
 
und 
 
- nach dem Lohngruppenverzeichnis des Bezirks-Zusatztarifvertrages -BZT-G/NRW- zum 

Bundes-Manteltarifvertrag für Arbeiter gemeindlicher Verwaltungen und Betriebe (BMT-
G) 

 
vorgenommen. Die Eingruppierungsregelungen des TVöD liegen – mit Ausnahme des neuen 
Sozial-Tarifvertrages - noch nicht vor. 

 
 
3. Finanzielle Auswirkungen 
 
 Auf der Grundlage der vorstehend genannten finanzwirksamen Stellenplananträge  ergeben 

sich für das Haushaltsjahr 2013 gegenüber dem Haushaltsplan 2012 unter Berücksichtigung 
der in 2012 wirksam gewordenen bzw. in 2013 im Umfang von 4,5 Planstellen wirksam 
werdenden kw-Vermerke folgende finanziellen Auswirkungen:   

 
 Vorgeschlagene Maßnahme Finanzielle Auswirkung 
 Neuschaffung von 2,5 Planstellen    *)        +   130.000 € 
 Anbringung von kw-Vermerken        **)  0 € 
 Realisierung von kw-Vermerken      ***)           - 163.500 € 
 Aufhebung von kw-Vermerken         ****)  0 € 
 Anbringung von Blockierungsvermerken *)  -     68.000 € 
 Anhebung von Planstellen   +      9.100 € 
 Umwandlung von Planstellen  +      2.400 € 
         -    90.000 € 
        ==========                                    

*) Hierbei ist zu berücksichtigen, dass   
 sich die im Fachdienst Standesamt neu eingerichtete Planstelle mit den unter lfd. Nr. 15 

und 35 angebrachten Blockierungsvermerken wieder aufhebt und insofern keine 
zusätzlichen Personalkosten verursacht.  

**) Die meisten angebrachten kw-Vermerke führen erst in den kommenden 
Haushaltsjahren (also frühestens im Haushaltsjahr 2014) zu Kosteneinsparungen.  

***) Hierbei handelt es sich um die im Jahre 2013 wirksam werdenden kw-Vermerke. 
****)Da dem Beschluss des Haushaltssicherungskonzepts 2012 eine intensive Überprüfung 

möglicher Stellen-Einsparungen in allen Organisationseinheiten vorausgegangen ist, 
entsprechen die im Haushaltssicherungskonzept beschlossenen kw-Vermerke dem 
aktuellen Stand. 

 Die in den beiden letzten Jahren ergangenen vorsorglichen kw-Vermerke an allen 
Planstellen, deren Stelleninhaber/innen jeweils im Folgejahr ausschieden bzw. 
ausscheiden, sind damit, soweit sie noch nicht realisiert sind, überholt und können 
aufgehoben werden. Da die Stellen bisher besetzt waren, ergeben sich für das 
Haushaltsjahr 2012 hierdurch keine unmittelbaren finanziellen Auswirkungen.  

 
Bei der Ermittlung der Kosten für die neuen Planstellen wurden die für einen 35-jährigen 
verheirateten Stelleninhaber mit einem Kind zu zahlenden Bezüge unterstellt.  

 
 
4. Beteiligung des Personalrats 
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Bei der Vorbereitung der Entwürfe von Stellenplänen ist nach dem Landesper-
sonalvertretungsgesetz - LPVG - die Anhörung des Personalrats vorgeschrieben. Im 
Rahmen dieser Anhörung ist der Personalrat über alle vorliegenden Stellenplanänderungen 
unterrichtet. Die Stellungnahme des Personalrats wird nachgereicht. 

 
 
5. Konkrete Stellenplanänderungen gemäß Ziffer 1a und 1b 
 
 

B ü r g e r m e i s t e r   u n d   F a c h b e r e i c h e 
 

Referent des Bürgermeisters 
 

1. Anbringung eines kw-Vermerks an die nach Besoldungsgruppe A 16 BBesG 
ausgewiesene Planstelle eines Referenten (Planstelle 20704)  

 
 Auswirkung des Haushaltssicherungskonzepts lfd. Nr. 50 

 
Fachbereiche 

 

2. Anbringung eines kw-Vermerks an die nach Besoldungsgruppe B 2 BBesG 
ausgewiesene Planstelle einer Fachbereichsleitung (Planstelle 20708)  

 
     Auswirkung des Haushaltssicherungskonzepts lfd. Nr. 50 

 
Vorzimmer Fachbereiche 

 
keine Änderungen 

 
Stabsstellen des Bürgermeisters 

 
keine Änderungen 

 
Stabsstellen der Fachbereichsleitungen 

 
3.  Anbringung eines kw-Vermerks an die nach Besoldungsgruppe A 13 BBesG 

 ausgewiesene Planstelle eines Stabsstellenmitarbeiters (Planstelle 21007)  
 

     Auswirkung des Haushaltssicherungskonzepts lfd. Nr. 51 
 

4.  Anbringung eines kw-Vermerks im Umfang einer halben Planstelle an die nach 
 Besoldungsgruppe A 13 BBesG ausgewiesene volle Planstelle eines Jugend-
 hilfeplaners (Planstelle 21071)  
 

     Auswirkung des Haushaltssicherungskonzepts lfd. Nr. 145 
 
 

P e r s o n a l r a t 
 

keine Änderungen 
 
 

F a c h b e r e i c h   1 
 

Fachdienst Rat und Bürgermeister (10) 
 

5.  Anbringung eines kw-Vermerks an die nach Entgeltgruppe 9 TVöD 
 ausgewiesene Planstelle einer Sachbearbeitung (Planstelle 20720)  
 

     Auswirkung des Haushaltssicherungskonzepts lfd. Nr. 145 
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6.  Umwandlung der nach Entgeltgruppe 11 TVöD ausgewiesenen Beschäftigten-

 Planstelle 20734 einer Sachbearbeitung in eine Beamten-Planstelle bei 
 gleichzeitiger Anhebung nach Besoldungsgruppe  A 12 BBesG   
 

 Die Planstelle ist in Folge der Besetzung mit einem Beamten einer 
 Neubewertung unterzogen worden. Dabei ergab sich ein Bewertungs-
 ergebnis nach Besoldungsgruppe A 12 BBesG.  
 

Örtliche Rechnungsprüfung (14) 
 

keine Änderungen 
 

Fachdienst Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften (80) 
 

7.  Anbringung eines kw-Vermerks an die nach Entgeltgruppe 13 TVöD 
 ausgewiesene Planstelle einer Sachbearbeitung (Planstelle 22382)  
 

     Auswirkung des Haushaltssicherungskonzepts lfd. Nr. 87/88 
 

8.  Anbringung eines kw-Vermerks an die nach Besoldungsgruppe A 12 BBesG  
 ausgewiesene Planstelle einer Sachbearbeitung (Planstelle 22381)  
 

     Auswirkung des Haushaltssicherungskonzepts lfd. Nr. 192 
 

9.  Anbringung eines kw-Vermerks im Umfang einer viertel Planstelle an die halbe 
 nach Entgeltgruppe 8 TVöD ausgewiesene Planstelle einer Sachbearbeitung 
 (Planstelle 22388)  
 

     Auswirkung des Haushaltssicherungskonzepts lfd. Nr. 193 
 

F a c h b e r e i c h   2 
 
Fachdienst Personal (11) 
 

 
10.  Anbringung eines globalen kw-Vermerks im Umfang einer halben Planstelle an 

 die nach Entgeltgruppe 8 TVöD  ausgewiesenen Sachbearbeitungsplanstellen 
20745, 20746, 20747  

 
     Auswirkung des Haushaltssicherungskonzepts lfd. Nr. 64 

 
 

 Fachdienst Organisation und IT (15) 
 

11.  Anbringung eines kw-Vermerks an die nach Besoldungsgruppe A 9 BBesG  
 ausgewiesene Planstelle einer Sachbearbeitung (Planstelle 20865)  
 

     Auswirkung des Haushaltssicherungskonzepts lfd. Nr. 73 
 

12.  Anbringung eines kw-Vermerks an die nach Entgeltgruppe 12 TVöD ausge- 
  wiesene Planstelle einer Sachbearbeitung (Planstelle 20749)  

 
     Auswirkung des Haushaltssicherungskonzepts lfd. Nr. 74 

 
Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen (20)  

 
13.  Anbringung eines kw-Vermerks an die nach Entgeltgruppe 3 TVöD ausge- 
  wiesene Planstelle einer Sachbearbeitung (Planstelle 20899)  

 
     Auswirkung des Haushaltssicherungskonzepts lfd. Nr. 66 
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14.  Verlagerung der besetzten und nach Besoldungsgruppe A 10 BBesG 
 ausgewiesenen Planstelle einer Sachbearbeitung vom Jobcenter 
 Märkischer Kreis zum Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen 
 (Planstelle 20770) (sh. auch Hinweis unter Jobcenter Märkischer Kreis) 

 
15.  Anbringung eines Vermerks "Halbe Planstelle blockiert" an die nach 

 Besoldungsgruppe A 11 BBesG ausgewiesene Planstelle einer Sachbearbeitung 
 (Planstelle 20870) (Dieser Blockierungsvermerk steht in unmittelbarem 
 Zusammenhang mit der Stellenplanänderung unter lfd. Nr. 35 beim 
 Fachdienst Standesamt) 

 
Die Maßnahme dient der Sicherstellung der Aufgabenerledigung im FD 
34 und gleichzeitig dazu, die in der HSK-Maßnahmenliste vorgesehene 
Planstelleneinsparung beim FD 34 zu ermöglichen (Umverteilung von 
Aufgaben, Konzentration und Abbau einer halben Planstelle). Die 
Maßnahme konnte beim FD 20 durch die kostenneutrale Verlagerung 
einer Planstelle vom Jobcenter unterstützt werden. 

 
16.  Aufhebung des an der nach Besoldungsgruppe A 11 BBesG ausgewiesenen 

 Planstelle einer Sachbearbeitung angebrachten kw-Vermerks (Planstelle 20896)  
 
   Aufhebung eines vorsorglich angebrachten kw-Vermerks aus Vorjahren  

  wegen bevorstehendem Ausscheiden der/des Stelleninhaber/s/in.  
   (Sh. hierzu allgemeine Ausführungen unter "Finanzielle Auswirkungen") 

 
Fachdienst Finanzbuchhaltung (21)  

 

17.  Umwandlung der nach Entgeltgruppe 9 TVöD ausgewiesenen Beschäftigten-
 Planstelle 22716 einer Sachbearbeitung in eine Beamten-Planstelle nach 
 Besoldungsgruppe  A 10 BBesG   

 
 Die Planstelle ist in Folge der Besetzung mit einer Beamtin einer 
 Neubewertung unterzogen worden. Dabei ergab sich ein Bewertungs-
 ergebnis nach Besoldungsgruppe A 10 BBesG.  

 
Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW) 

 
18.  Anbringung eines kw-Vermerks an die nach Entgeltgruppe 12 TVöD ausge- 
  wiesene Planstelle einer Sachbearbeitung (Planstelle 22403)  

 
     Auswirkung des Haushaltssicherungskonzepts lfd. Nr. 90 

 
19.  Anbringung eines kw-Vermerks an die nach Entgeltgruppe 4 TVöD ausge- 
  wiesene Planstelle eines Hauswarts (Planstelle 24102)  

 
     Auswirkung des Haushaltssicherungskonzepts lfd. Nr. 82 
 

20.  Anbringung eines kw-Vermerks an die nach Entgeltgruppe 5 TVöD ausge- 
  wiesene Planstelle eines Hausmeisters (Planstelle 22553)  

 
     Auswirkung des Haushaltssicherungskonzepts lfd. Nr. 125 
 

21.  Neuschaffung der Planstelle eines Brandschutzbeauftragten nach Entgeltgruppe 
 9 TVöD   
 

     Aufgrund der Vorgaben der Bauordnung für das Land Nordrhein-    
     Westfalen zu Sonderbauten mit Versammlungsstätten und hohem    
     Besucheraufkommen ergibt sich für die Stadt als Eigentümerin einer     
     Vielzahl von Dienstgebäuden, die z.T. auch als Versammlungsstätte     
     genutzt werden, die Notwendigkeit zur Beschäftigung einer/eines 
     Brandschutzbeauftragten.  
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22.  Aufhebung des an der nach Entgeltgruppe 13 TVöD ausgewiesenen 
 Planstelle einer/eines Bauingenieur/s/in angebrachten kw-Vermerks (Planstelle 
 22394)  

 
   Aufhebung eines vorsorglich angebrachten kw-Vermerks aus Vorjahren  

  wegen bevorstehendem Ausscheiden der/des Stelleninhaber/s/in.  
   (Sh. hierzu allgemeine Ausführungen bei den allgemeinen Hinweisen.) 
 
23.  Aufhebung des an der nach Entgeltgruppe 3 TVöD ausgewiesenen 

 Planstelle eines Hausmeisters angebrachten kw-Vermerks (Planstelle 22552)  
 
   Aufhebung eines vorsorglich angebrachten kw-Vermerks aus Vorjahren  

  wegen bevorstehendem Ausscheiden der/des Stelleninhaber/s/in.  
   (Sh. hierzu allgemeine Ausführungen unter "Finanzielle Auswirkungen") 
 
24.  Aufhebung des an der nach Entgeltgruppe 3 TVöD ausgewiesenen 

 Planstelle eines Hausmeisters angebrachten kw-Vermerks (Planstelle 22514)  
 
   Aufhebung eines vorsorglich angebrachten kw-Vermerks aus Vorjahren  

  wegen bevorstehendem Ausscheiden der/des Stelleninhaber/s/in.  
   (Sh. hierzu allgemeine Ausführungen unter "Finanzielle Auswirkungen") 

 
 
F a c h b e r e i c h   3 
 

Fachdienst Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32)  
 
25.  Anbringung eines kw-Vermerks an die nach Entgeltgruppe 8 TVöD ausge- 
  wiesene 3/4 Planstelle einer Sachbearbeitung (Planstelle 20911)  

 
     Auswirkung des Haushaltssicherungskonzepts lfd. Nr. 91 

 
26.  Anbringung eines kw-Vermerks an die nach Entgeltgruppe 8 TVöD ausge- 
  wiesene 3/4 Planstelle einer Sachbearbeitung (Planstelle 20929)  

 
     Auswirkung des Haushaltssicherungskonzepts lfd. Nr. 91 

 
27.  Anbringung eines kw-Vermerks an die nach Entgeltgruppe 8 TVöD ausge- 
  wiesene 3/4 Planstelle einer Sachbearbeitung (Planstelle 20930)  

 
     Auswirkung des Haushaltssicherungskonzepts lfd. Nr. 91 

 
28.  Anbringung eines kw-Vermerks an die nach Entgeltgruppe 8 TVöD ausge- 
  wiesene 3/4 Planstelle einer Sachbearbeitung (Planstelle 20931)  

 
     Auswirkung des Haushaltssicherungskonzepts lfd. Nr. 91 

 
29.  Anbringung eines kw-Vermerks im Umfang einer halben Planstelle an die nach 

 Entgeltgruppe 6 TVöD ausgewiesene volle Planstelle einer Sachbearbeitung 
 (Planstelle 20922)  
 

     Auswirkung des Haushaltssicherungskonzepts lfd. Nr. 94 
 

30.  Anbringung eines kw-Vermerks an die nach Entgeltgruppe 12 TVöD ausge- 
  wiesene Planstelle einer Sachbearbeitung (Planstelle 20906)  

 
     Auswirkung des Haushaltssicherungskonzepts lfd. Nr. 93 
 

31.  Aufhebung des an der nach Besoldungsgruppe A 8 BBesG ausgewiesenen 
 Planstelle einer Sachbearbeitung angebrachten Vermerks "Halbe Planstelle  
 blockiert" (Planstelle 22514)  
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   Aufhebung eines vorsorglich angebrachten kw-Vermerks aus Vorjahren  
  wegen bevorstehendem Ausscheiden der/des Stelleninhaber/s/in.  

   (Sh. hierzu allgemeine Ausführungen unter "Finanzielle Auswirkungen") 
 
Fachdienst Bürgeramt (33) 
 

32.  Anbringung eines kw-Vermerks im Umfang einer halben Planstelle an die nach 
 Entgeltgruppe 8 TVöD ausgewiesene volle Planstelle einer Sachbearbeitung 
 (Planstelle 20954)  
 

     Auswirkung des Haushaltssicherungskonzepts lfd. Nr. 96 
 

33.  Anbringung eines kw-Vermerks im Umfang einer halben Planstelle an die nach 
 Entgeltgruppe 3 TVöD ausgewiesene volle Planstelle einer Sachbearbeitung 
 (Planstelle 22720)  
 

     Auswirkung des Haushaltssicherungskonzepts lfd. Nr. 96 
 

Fachdienst Standesamt (34) 
 

34.  Anbringung eines globalen kw-Vermerks im Umfang einer halben Planstelle an 
 die nach Entgeltgruppe 6 bzw. 8 TVöD ausgewiesenen Sachbearbeitungs-
 Planstellen 20962, 20964, 20966  
 

     Auswirkung des Haushaltssicherungskonzepts lfd. Nr. 97 
 

35.  Neuschaffung der Planstelle einer Sachbearbeitung nach Besoldungsgruppe A 
 11 BBesG bei gleichzeitiger Anbringung eines Vermerks "Halbe Planstelle 
 blockiert" 

  (Dieser Blockierungsvermerk steht in unmittelbarem  Zusammenhang mit 
 der Stellenplanänderung unter lfd. Nr. 15 beim Fachdienst Finanzen, 
 Steuern und Beteiligungen) 

 
Siehe die korrespondierende Begründung zum Fachdienst 20 unter lfd. 
Nr. 15 

 
Fachdienst Recht und Sozialversicherung (35) 
 

 keine Änderungen 
 

Fachdienst Feuer- und Rettungswache (37) 
 

36.  Anhebung der Beamten-Planstelle 22608 von Besoldungsgruppe 7 BBesG nach 
 Besoldungsgruppe 8 BBesG  
 

Die Neubewertung ist aufgrund veränderter Anforderungen an die 
Sonderfunktion eines Gerätewartes notwendig geworden. 

 
Fachdienst Kultur/Denkmalschutz (41) 

 
Städt. Museen, Galerie, Archiv (45) 
 
37.  Anbringung eines kw-Vermerks im Umfang einer halben Planstelle an die nach 

 Entgeltgruppe 3 TVöD ausgewiesene volle Planstelle einer Aufsichtskraft 
 (Planstelle 23022)  
 

     Auswirkung des Haushaltssicherungskonzepts lfd. Nr. 93 
 
38.  Anbringung eines kw-Vermerks an die nach Entgeltgruppe 3 TVöD ausge- 
  wiesene Planstelle einer Aufsichtskraft (Planstelle 23023)  

 
     Auswirkung des Haushaltssicherungskonzepts lfd. Nr. 93 
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39.  Anbringung eines globalen kw-Vermerks im Umfang von 1,25 Planstellen an die 

 nach Entgeltgruppe 3 TVöD ausgewiesenen Planstellen 23021, 23022 
 (verbleibende halbe Planstelle), 23024 von Aufsichtskräften   
 

     Auswirkung des Haushaltssicherungskonzepts lfd. Nr. 124 
 

40.  Anbringung eines globalen kw-Vermerks im Umfang einer Planstelle an die nach 
 Entgeltgruppe 3, 5 bzw. 8 TVöD ausgewiesenen Sachbearbeitungs-
 Planstellen 22881, 22878, 22877.   
 

     Auswirkung des Haushaltssicherungskonzepts lfd. Nr. 93 
 

41.  Anbringung eines globalen kw-Vermerks im Umfang einer Planstelle an die nach 
 Entgeltgruppe 13 TVöD ausgewiesene Planstelle 22873 einer 
 Wissenschaftlichen Mitarbeiterin, an die nach Entgeltgruppe 9 TVöD 
 ausgewiesene Planstelle 22875 einer Dokumentarin und an die nach 
 Entgeltgruppe 6 TVöD ausgewiesene Planstelle 22880 einer/eines 
 Museumsangestellten   
 

     Auswirkung des Haushaltssicherungskonzepts lfd. Nr. 129 
 
Stadtbücherei (42) 
 
42.  Anbringung eines globalen kw-Vermerks im Umfang von 2 Planstellen an die 

 nach Entgeltgruppe 3 ausgewiesenen Planstellen 22739 und 22741 von 
 Bibliotheksangestellten, an die nach Entgeltgruppe 5 ausgewiesenen Planstellen 
 22723, 22724, 22726, 22727, 22728, 22729, 22730 von 
 Bibliotheksassistent/en/innen, an die nach Entgeltgruppe 5 TVöD ausgewiesene 
 Planstelle 22740 einer Bibliotheksangestellten und an die nach Entgeltgruppe 6 
 TVöD ausgewiesene Planstelle 22742 einer Sachbearbeitung   
 

     Auswirkung des Haushaltssicherungskonzepts lfd. Nr. 115 - 118 
 
43.  Anbringung eines globalen kw-Vermerks im Umfang von 3 Planstellen an die 

 nach Entgeltgruppe 3 ausgewiesenen Planstellen 22739 und 22741 von 
 Bibliotheksangestellten, an die nach Entgeltgruppe 5 ausgewiesenen Planstellen 
 22723, 22724, 22726, 22727, 22728, 22729, 22730 von 
 Bibliotheksassistent/en/innen, an die nach Entgeltgruppe 5 TVöD ausgewiesene 
 Planstelle 22740 einer Bibliotheksangestellten, an die nach Entgeltgruppe 6 
 TVöD ausgewiesene Planstelle 22742 einer Sachbearbeitung und an die nach 
 Entgeltgruppe 9 TVöD ausgewiesenen Planstellen 22699, 22700, 22701, 22702, 
 22704, 22711 und 22712 von Dipl.-Bibliothekarinnen   
 

     Auswirkung des Haushaltssicherungskonzepts lfd. Nr. 119 
 

Kulturhaus (46) 
 
44.  Anbringung eines kw-Vermerks an die nach  Entgeltgruppe 6 TVöD 

 ausgewiesene halbe Planstelle einer Sachbearbeitung (Planstelle 22788)  
 

     Auswirkung des Haushaltssicherungskonzepts lfd. Nr. 134 
 
45.  Anbringung eines kw-Vermerks im Umfang einer viertel Planstelle an die nach 

 Entgeltgruppe 6 TVöD ausgewiesene volle Planstelle einer Sachbearbeitung  
  (Planstelle 22789)  

 
     Auswirkung des Haushaltssicherungskonzepts lfd. Nr. 134 

 
Fachdienst Leistungsabteilung (50.1) 

 
46.  Anbringung eines kw-Vermerks im Umfang einer halben Planstelle an die nach 

 Entgeltgruppe 8 TVöD ausgewiesene volle Planstelle einer Sachbearbeitung  
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  (Planstelle 21023)  
   

     Auswirkung des Haushaltssicherungskonzepts lfd. Nr. 134 
     
47.  Anbringung eines kw-Vermerks im Umfang einer halben Planstelle an die nach 

 Entgeltgruppe 9 TVöD ausgewiesene volle Planstelle einer Sachbearbeitung  
  (Planstelle 21021)  

 
     Auswirkung des Haushaltssicherungskonzepts lfd. Nr. 139 

 
Fachdienst Sonstige soziale Dienste und Verwaltung (50.2) 

 
 keine Änderungen 

 
 

F a c h b e r e i c h   4 
 

Fachdienst Bauservice (60) 
 

48. Anbringung eines globalen kw-Vermerks im Umfang einer halben Planstelle an 
 die nach Entgeltgruppe 9 TVöD ausgewiesene Planstelle 21153 und an die nach  
 Entgeltgruppe 6 TVöD ausgewiesene halbe Planstelle 21155 beim Fachdienst 
 Stadtplanung und Verkehr sowie an die nach Entgeltgruppe 9 TVöD 
 ausgewiesene und neu eingerichtete Planstelle beim Fachdienst 60  
  (Sh. auch Hinweis beim Fachdienst 61) 

 
  Auswirkung des Haushaltssicherungskonzepts lfd. Nr. 182 
 

49.  Anbringung eines kw-Vermerks an die nach Entgeltgruppe 9 TVöD 
 ausgewiesene Planstelle einer Sachbearbeitung (Planstelle 22359)  
 

     Auswirkung des Haushaltssicherungskonzepts lfd. Nr. 184 
 

Fachdienst Stadtplanung und Verkehr (61)  
 

50. Anbringung eines globalen kw-Vermerks im Umfang einer halben Planstelle an 
 die nach Entgeltgruppe 9 TVöD ausgewiesene Planstelle 21153 und an die nach  
 Entgeltgruppe 6 TVöD ausgewiesene halbe Planstelle beim Fachdienst 
 Stadtplanung und Verkehr sowie an die nach Entgeltgruppe 9 TVöD 
ausgewiesene und neu eingerichtete Planstelle beim Fachdienst 60 

  (Sh. auch Hinweis beim Fachdienst 60) 
 

  Auswirkung des Haushaltssicherungskonzepts lfd. Nr. 182 
 

51.  Anbringung eines kw-Vermerks an die nach Entgeltgruppe 5 TVöD 
 ausgewiesene volle Planstelle eines Techn. Zeichners (Planstelle 21059)  
 

     Auswirkung des Haushaltssicherungskonzepts lfd. Nr. 170 
 

52.  Anbringung eines kw-Vermerks im Umfang einer halben Planstelle an die nach 
 Entgeltgruppe 12 TVöD  ausgewiesene volle Planstelle eines Dipl.-Ingenieurs  
 (Planstelle 21148)  
 

     Auswirkung des Haushaltssicherungskonzepts lfd. Nr. 171 
 

Fachdienst Geoinformation und Grundstückswertermittlung (62) 
 

53.  Anbringung eines kw-Vermerks im Umfang einer halben Planstelle an die nach 
 Entgeltgruppe 9 TVöD  ausgewiesene volle Planstelle einer Vermessungs-
 technikerin (Planstelle 22340)  
 

     Auswirkung des Haushaltssicherungskonzepts lfd. Nr. 173 
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54.  Anbringung eines kw-Vermerks an die nach Entgeltgruppe 8 TVöD 

 ausgewiesene Planstelle eines Reproduktionstechnischen Angestellten  
 (Planstelle 22335)  
 

     Auswirkung des Haushaltssicherungskonzepts lfd. Nr. 172 
 

55.  Höherbewertung der Beschäftigten-Planstelle eines Vermessungsingenieurs von 
 Entgeltgruppe 11 TVöD nach Entgeltgruppe 12 TVöD (Planstelle 20333)  
 

     Aufgrund veränderter Aufgabenzuweisung ergab sich die     
     Notwendigkeit einer Neubewertung. Dabei wurde ein      
     Bewertungsergebnis nach Entgeltgruppe 12 TVöD ermittelt.  

 
Fachdienst Bauordnung (63) 
 

56.  Anbringung eines kw-Vermerks an die nach Entgeltgruppe 12 TVöD 
 ausgewiesene Planstelle eines Bauingenieurs (Planstelle 22369)  
 

     Auswirkung des Haushaltssicherungskonzepts lfd. Nr. 175 
 

Fachdienst Umweltschutz und Freiraum (67) 
 

57.  Anbringung eines kw-Vermerks an die nach Entgeltgruppe 12 TVöD 
 ausgewiesene Planstelle eines Dipl.-Geographen (Planstelle 21161)  
 

     Auswirkung des Haushaltssicherungskonzepts lfd. Nr. 186 
 
58.  Anbringung eines kw-Vermerks im Umfang einer halben Planstelle an die nach 

 Entgeltgruppe 8 TVöD  ausgewiesene volle Planstelle einer Techn. Zeichnerin 
 (Planstelle 21165)  
 

     Auswirkung des Haushaltssicherungskonzepts lfd. Nr. 188 
 

F a c h b e r e i c h   5  
 

Fachdienst Schule und Sport (40) 
 

59.  Anbringung eines kw-Vermerks an die nach Entgeltgruppe 4 TVöD 
 ausgewiesene Planstelle eine Platzwartin (Planstelle 23013)  
 

     Auswirkung des Haushaltssicherungskonzepts lfd. Nr. 166 
 
60.  Anbringung eines kw-Vermerks an die nach Entgeltgruppe 4 TVöD 

 ausgewiesene Planstelle eine Platzwartin (Planstelle 23015)  
 

     Auswirkung des Haushaltssicherungskonzepts lfd. Nr. 166 
 
61.  Anbringung eines kw-Vermerks an die nach Entgeltgruppe 4 TVöD 

 ausgewiesene Planstelle eine Platzwartin (Planstelle 23017)  
 

     Auswirkung des Haushaltssicherungskonzepts lfd. Nr. 166 
 
62.  Anbringung eines kw-Vermerks an die nach Entgeltgruppe 4 TVöD 

 ausgewiesene Planstelle eine Platzwartin (Planstelle 23018)  
 

     Auswirkung des Haushaltssicherungskonzepts lfd. Nr. 166 
 

63.  Anbringung eines globalen kw-Vermerks im Umfang einer Planstelle an die nach 
 Entgeltgruppe 9 TVöD ausgewiesene Planstelle 22731, an die halbe nach 
 Entgeltgruppe 8 TVöD ausgewiesene Planstelle 20970, an die halbe nach 
 Entgeltgruppe 6 TVöD ausgewiesene halbe Planstelle 20969 und an die nach 
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 Entgeltgruppe 5 TVöD ausgewiesene Planstelle 20971 einer Sachbearbeitung 
 beim Fachdienst 40 

  sowie an die nach Entgeltgruppe 8 TVöD ausgewiesene Planstelle 21078 und an 
 die nach Entgeltgruppe 6 TVöD ausgewiesene halbe Planstelle 21080 einer 
 Sachbearbeitung beim Fachdienst Jugendamt - Verwaltung 

  sowie an die nach Besoldungsgruppe A 8 BBesG ausgewiesene Planstelle einer 
 Sachbearbeitung beim Fachdienst Jugendamt - Kinder- und Jugendförderung 

  sowie an die nach Entgeltgruppe 9 TVöD ausgewiesene Planstelle 21132 und an 
 die nach Entgeltgruppe 8 TVöD ausgewiesenen Planstellen 21133 und 21134 
 einer Sachbearbeitung beim Fachdienst Jugendamt - Kindertageseinrichtungen.  

  (Sh. auch Hinweise beim Fachdienst 51.0, 51.3, 51.4). 
 

     Auswirkung des Haushaltssicherungskonzepts lfd. Nr. 146 
 

 
Fachdienst Volkshochschule (43) 

 
64.  Anbringung eines globalen kw-Vermerks an die nach Entgeltgruppe 14 TVöD 

 ausgewiesene Planstelle einer Fachdienstleitung beim Fachdienst 
 Volkshochschule (Planstelle 22693) und an die nach Entgeltgruppe 13 TVöD 
 ausgewiesene Planstelle einer Fachdienstleitung beim Fachdienst Musikschule 
 (Planstelle 22743)  

  (Sh. auch Hinweis unter Fachdienst 44) 
 

     Auswirkung des Haushaltssicherungskonzepts lfd. Nr. 110 
 
65.  Anbringung eines globalen kw-Vermerks im Umfang einer halben Planstelle an 

 die nach Entgeltgruppe 8 TVöD  ausgewiesene Planstelle 21003, an die nach 
 Entgeltgruppe 6 TVöD ausgewiesene Planstelle 64080 und an die nach 
 Entgeltgruppe 5 TVöD ausgewiesene Planstelle 21005 einer Sachbearbeitung 
 beim Fachdienst Volkshochschule sowie an die nach Entgeltgruppe 6 TVöD 
 ausgewiesene Planstelle 21004 beim Fachdienst Musikschule 

  (Sh. auch Hinweis unter Fachdienst 44) 
 

     Auswirkung des Haushaltssicherungskonzepts lfd. Nr. 111 
 
Fachdienst Musikschule (44) 

 
66.  Anbringung eines globalen kw-Vermerks an die nach Entgeltgruppe 14 TVöD 

 ausgewiesene Planstelle einer Fachdienstleitung beim Fachdienst 
 Volkshochschule (Planstelle 22693) und an die nach Entgeltgruppe 13 TVöD 
 ausgewiesene Planstelle einer Fachdienstleitung beim Fachdienst Musikschule 
 (Planstelle 22743)  

  (Sh. auch Hinweis unter Fachdienst 43) 
 

     Auswirkung des Haushaltssicherungskonzepts lfd. Nr. 110 
 

67.  Anbringung eines globalen kw-Vermerks im Umfang einer halben Planstelle an 
 die nach Entgeltgruppe 8 TVöD  ausgewiesene Planstelle 21003, an die nach 
 Entgeltgruppe 6 TVöD ausgewiesene Planstelle 64080 und an die nach 
 Entgeltgruppe 5 TVöD ausgewiesene Planstelle 21005 einer Sachbearbeitung 
 beim Fachdienst Volkshochschule sowie an die nach Entgeltgruppe 6 TVöD 
 ausgewiesene Planstelle 21004 beim Fachdienst Musikschule 

  (Sh. auch Hinweis unter Fachdienst 43) 
 

     Auswirkung des Haushaltssicherungskonzepts lfd. Nr. 111 
 
68.  Anbringung eines kw-Vermerks im Umfang von zwei Planstellen an die nach 

 Entgeltgruppe 9 TVöD ausgewiesenen 15 Planstellen von 
 Musikschullehrer/innen (Planstelle 34980) 

 
     Auswirkung des Haushaltssicherungskonzepts lfd. Nr. 114 
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Fachdienst Verwaltungsangelegenheiten (51.0) 
 

69.  Anbringung eines kw-Vermerks im Umfang einer halbe Planstelle an die nach 
 Entgeltgruppe 8 TVöD ausgewiesene volle Planstelle einer Sachbearbeitung 
 (Planstelle 21079)  
 

     Auswirkung des Haushaltssicherungskonzepts lfd. Nr. 151 
 

70.  Anbringung eines globalen kw-Vermerks im Umfang einer Planstelle an die nach 
 Entgeltgruppe 9 TVöD ausgewiesene Planstelle 22731, an die halbe nach 
 Entgeltgruppe 8 TVöD ausgewiesene Planstelle 20970, an die halbe nach 
 Entgeltgruppe 6 TVöD ausgewiesene halbe Planstelle 20969 und an die nach 
 Entgeltgruppe 5 TVöD ausgewiesene Planstelle 20971 einer Sachbearbeitung 
 beim Fachdienst 40 

  sowie an die nach Entgeltgruppe 8 TVöD ausgewiesene Planstelle 21078 und an 
 die nach Entgeltgruppe 6 TVöD ausgewiesene halbe Planstelle 21080 einer 
 Sachbearbeitung beim Fachdienst Jugendamt - Verwaltung 

  sowie an die nach Besoldungsgruppe A 8 BBesG ausgewiesene Planstelle einer 
 Sachbearbeitung beim Fachdienst Jugendamt - Kinder- und Jugendförderung 

  sowie an die nach Entgeltgruppe 9 TVöD ausgewiesene Planstelle 21132 und an 
 die nach Entgeltgruppe 8 TVöD ausgewiesenen Planstellen 21133 und 21134 
 einer Sachbearbeitung beim Fachdienst Jugendamt - Kindertageseinrichtungen.  

  (Sh. auch Hinweise beim Fachdienst 40, 51.3, 51.4). 
 

     Auswirkung des Haushaltssicherungskonzepts lfd. Nr. 146 
 

Fachdienst Beistandschaften und Unterhaltsvorschuss (51.1) 
 

71.  Anbringung eines kw-Vermerks im Umfang einer halbe Planstelle an die nach 
 Entgeltgruppe 9 TVöD ausgewiesene volle Planstelle einer Sachbearbeitung 
 (Planstelle 21085)  
 

     Auswirkung des Haushaltssicherungskonzepts lfd. Nr. 140 
 

Fachdienst Familienhilfe (51.2) 
 

72.  Anbringung eines Vermerks "Halbe Planstelle blockiert" an die nach 
 Besoldungsgruppe A 11 BBesG ausgewiesene Planstelle einer Sachbearbeitung 
 (Planstelle 21104)  
 

     Auswirkung des Haushaltssicherungskonzepts lfd. Nr. 159 
 

73.  Anbringung eines kw-Vermerks an die nach Besoldungsgruppe A 10 BBesG 
 ausgewiesene Planstelle einer Sachbearbeitung (Planstelle 21106)  
 

     Auswirkung des Haushaltssicherungskonzepts lfd. Nr. 160 
 

74.  Anbringung eines kw-Vermerks an die nach Besoldungsgruppe A 10 BBesG 
 ausgewiesene Planstelle einer Sachbearbeitung (Planstelle 21108)  
 

     Auswirkung des Haushaltssicherungskonzepts lfd. Nr. 161 
 

75.  Herauslösung einer Planstelle aus der Beschäftigten-Planstelle einer 
 Sachbearbeitung (Planstelle 41065 mit einem Gesamtumfang von bisher 6,5 
 Planstellen) und Umwandlung von einer Beschäftigten-Planstelle nach 
 Entgeltgruppe S 12 TVöD in eine Beamten-Planstelle nach 
 Besoldungsgruppe A 11 BBesG  
 
   Eine Planstelle der insgesamt zusammengefassten 6,5 Planstellen von   
   Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen ist mit einer Beamtin besetzt    
   worden. Dies erfordert die Herauslösung eines Anteils von einer    
   Planstelle und Umwandlung dieser Planstelle in eine Beamten-   
   Planstelle nach Besoldungsgruppe A 11 BBesG 
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76.  Neuschaffung einer halben Planstelle einer Sachbearbeitung nach 

 Besoldungsgruppe S 14 TVöD  
 

     Aufgrund veränderter Standards nach dem Vormundschafts- und     
     Betreuungsgesetz ergibt sich die Notwendigkeit zur Schaffung einer    
     neuen halben Planstelle. 
     Der Aufgabeninhalt erfüllt die Voraussetzungen für eine Ausweisung  
     nach Entgeltgruppe S 14 BBesG. 
     Derzeit werden die zusätzlichen Aufgaben auf der Grundlage einer  
     zeitlich befristeten Beschäftigung erledigt.  

 
Fachdienst Kinder- und Jugendförderung (51.3) 

 
77.  Anbringung eines globalen kw-Vermerks im Umfang einer Planstelle an die nach 

 Entgeltgruppe 9 TVöD ausgewiesene Planstelle 22731, an die halbe nach 
 Entgeltgruppe 8 TVöD ausgewiesene Planstelle 20970, an die halbe nach 
 Entgeltgruppe 6 TVöD ausgewiesene halbe Planstelle 20969 und an die nach 
 Entgeltgruppe 5 TVöD ausgewiesene Planstelle 20971 einer Sachbearbeitung 
 beim Fachdienst 40 

  sowie an die nach Entgeltgruppe 8 TVöD ausgewiesene Planstelle 21078 und an 
 die nach Entgeltgruppe 6 TVöD ausgewiesene halbe Planstelle 21080 einer 
 Sachbearbeitung beim Fachdienst Jugendamt - Verwaltung 

  sowie an die nach Besoldungsgruppe A 8 BBesG ausgewiesene Planstelle einer 
 Sachbearbeitung beim Fachdienst Jugendamt - Kinder- und Jugendförderung 

  sowie an die nach Entgeltgruppe 9 TVöD ausgewiesene Planstelle 21132 und an 
 die nach Entgeltgruppe 8 TVöD ausgewiesenen Planstellen 21133 und 21134 
 einer Sachbearbeitung beim Fachdienst Jugendamt - Kindertageseinrichtungen.  

  (Sh. auch Hinweise beim Fachdienst 40, 51.0, 51.4). 
 

     Auswirkung des Haushaltssicherungskonzepts lfd. Nr. 146 
 
78.  Anbringung eines kw-Vermerks im Umfang einer halben Planstelle an die nach 

 Entgeltgruppe S 17 TVöD ausgewiesene volle Planstelle einer Sachbearbeitung 
 (Planstelle 21123)  
 

     Auswirkung des Haushaltssicherungskonzepts lfd. Nr. 156 
 

79.  Anbringung eines globalen kw-Vermerks im Umfang von 1,25 Planstelle an die 
 nach Entgeltgruppe S 15 TVöD ausgewiesenen Planstellen 21127 und 21128 
 eines Sozialarbeiters/Sozialpädagogen im Jugendtreff Stern-Center,  

  an die nach Entgeltgruppe S 12 TVöD ausgewiesene Planstelle 21125 eines 
 Sozialarbeiters/Sozialpädagogen und an die nach Entgeltgruppe S 8 TVöD 
 ausgewiesene Planstelle 21126 einer Erzieherin im Jugendtreff Haus der 
 Jugend, 

  an die nach Entgeltgruppe S 12 TVöD ausgewiesenen Planstellen 21177 und 
 21178 (halbe Planstelle) eines Sozialarbeiters/Sozialpädagogen im Jugendtreff 
 Brügge, 

  und an die nach Entgeltgruppe S 12 TVöD ausgewiesene Planstelle einer 
 Sozialarbeiterin/Sozialpädagogin 21179 im Jugendtreff Wettringhof.  
 

     Auswirkung des Haushaltssicherungskonzepts lfd. Nr. 155 
 
Fachdienst Kindertageseinrichtungen (51.4) 

 
80.  Anbringung eines globalen kw-Vermerks im Umfang einer Planstelle an die nach 

 Entgeltgruppe 9 TVöD ausgewiesene Planstelle 22731, an die halbe nach 
 Entgeltgruppe 8 TVöD ausgewiesene Planstelle 20970, an die halbe nach 
 Entgeltgruppe 6 TVöD ausgewiesene halbe Planstelle 20969 und an die nach 
 Entgeltgruppe 5 TVöD ausgewiesene Planstelle 20971 einer Sachbearbeitung 
 beim Fachdienst 40 
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  sowie an die nach Entgeltgruppe 8 TVöD ausgewiesene Planstelle 21078 und an 
 die nach Entgeltgruppe 6 TVöD ausgewiesene halbe Planstelle 21080 einer 
 Sachbearbeitung beim Fachdienst Jugendamt - Verwaltung 

  sowie an die nach Besoldungsgruppe A 8 BBesG ausgewiesene Planstelle einer 
 Sachbearbeitung beim Fachdienst Jugendamt - Kinder- und Jugendförderung 

  sowie an die nach Entgeltgruppe 9 TVöD ausgewiesene Planstelle 21132 und an 
 die nach Entgeltgruppe 8 TVöD ausgewiesenen Planstellen 21133 und 21134 
 einer Sachbearbeitung beim Fachdienst Jugendamt - Kindertageseinrichtungen.  

  (Sh. auch Hinweise beim Fachdienst 40, 51.0, 51.3). 
 

     Auswirkung des Haushaltssicherungskonzepts lfd. Nr. 146 
 
 

Fachdienst Beratungsstelle (51.5) 
 

81.  Anbringung eines kw-Vermerks im Umfang einer halben Planstelle an die nach 
 Entgeltgruppe 13 TVöD ausgewiesene Planstelle eines Dipl.-Psychologen   
 (Planstelle 21138)  
 

     Auswirkung des Haushaltssicherungskonzepts lfd. Nr. 104 
 

Jobcenter Märkischer Kreis 
 

82.  Verlagerung der besetzten und nach Besoldungsgruppe A 10 BBesG 
 ausgewiesenen Planstelle einer Sachbearbeitung vom Jobcenter 
 Märkischer Kreis zum Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen 
 (Planstelle 20770) (sh. auch Hinweis unter Fachdienst Finanzen, Steuern 
 und Beteiligungen) 

 
Allgemeiner Hinweis 
 
Wie im Vorjahr ist auch in diesem Jahr davon abgesehen worden, dieser Zusammenstellung 
eine Stellenübersicht beizufügen. Diese ist aber in dem zeitgleich übergebenen Entwurf des 
Haushaltsplans für das Jahr 2013 als Anlage enthalten.  


